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BFH-Urteil vom 25. Juni 2009 – IX R 58/08
1. Zeigt sich aufgrund bislang vergeblicher Ver-
mietungsbemühungen, dass für das Objekt, so 
wie es baulich gestaltet ist, kein Markt besteht 
und die Immobilie deshalb nicht vermietbar ist, 
so muss der Steuerpflichtige – will er seine fort-
bestehende Vermietungsabsicht belegen – ziel-
gerichtet darauf hinwirken, unter Umständen 
auch durch bauliche Umgestaltungen einen ver-
mietbaren Zustand des Objekts zu erreichen.
2. Bleibt er untätig und nimmt den Leerstand 
auch künftig hin, spricht dieses Verhalten gegen 
den endgültigen Entschluss zu vermieten oder – 
sollte er bei seinen bisherigen, vergeblichen Ver-
mietungsbemühungen mit Einkünfteerzielungs-
absicht gehandelt haben – für deren Aufgabe.  . .  31

BFH-Urteil vom 8. Juli 2009 – VIII R 5/07
1. Ermittlungen der Strafsachen- und Bußgeld-
stelle des Finanzamts stellen keine Ermittlungen 
der mit „der Steuerfahndung betrauten Dienst-
stellen der Landesfinanzbehörden“ i.S. des § 171 
Abs. 5 Satz 1 AO dar und führen daher nicht zur 
Ablaufhemmung nach dieser Vorschrift.
2. Wurde die Einleitung des Steuerstrafverfah-
rens wegen des Verdachts bestimmter, in der 
Einleitungsverfügung ausdrücklich genannter 
Steuerstraftaten dem Steuerpflichtigen bekannt 
gegeben, dann ist der Ablauf der Festsetzungs-
frist gemäß § 171 Abs. 5 Satz 2 AO nur für dieje-
nigen Steueransprüche gehemmt, wegen deren 
vermeintlicher Verletzung das Strafverfahren 
tatsächlich eingeleitet und die Einleitung dem 
Steuerpflichtigen bekannt gegeben wurde.
3. Der zeitlich auf ein Jahr begrenzte Umfang der 
Ablaufhemmung, die durch die Erstattung einer 
Selbstanzeige gemäß § 171 Abs. 9 AO ausgelöst 
wird, kann durch Steuerfahndungsermittlungen, 
die erst nach Ablauf der ungehemmten Festset-
zungsfrist aufgenommen wurden, nicht mehr er-
weitert werden.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61

BFH-Urteil vom 18. August 2009 – X R 20/06
Für die Anerkennung der gewerblichen Ver-
pachtung reicht es aus, dass die wesentlichen, 
dem Betrieb das Gepräge gebenden Betriebsge-
genstände verpachtet werden. Hierzu zählt bei 
einem Handwerksbetrieb nicht das jederzeit wie-
derbeschaffbare Werkstattinventar.  . . . . . . . . . . .  59

BFH-Urteil vom 19. August 2009 – I R 2/09
Sog. Wertaufholungen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 
Satz 3 EStG 2002, denen in früheren Jahren so-
wohl steuerwirksame als auch steuerunwirk-
same Abschreibungen von Anteilen auf den 
niedrigeren Teilwert vorangegangen sind, sind 
nach Maßgabe von § 8b Abs. 2 Satz 2 KStG 2002 
a.F./§ 8b Abs. 2 Satz 4 KStG 2002 n.F. zunächst 
mit den nicht steuerwirksamen und erst danach 
– mit der Folge der Steuerpflicht daraus resultie-

Steuerrechtsprechung
Folgende Entscheidungen des BFH wurden besprochen:

render Gewinne – mit den steuerwirksamen Teil-
wertabschreibungen zu verrechnen. . . . . . . . . . . .  26

BFH-Urteil vom 19. August 2009 – I R 3/09
Der Gewinn aus der Veräußerung einbringungs-
geborener Anteile wird steuerlich rückwirkend 
geändert, wenn die Vertragsparteien wegen 
Streitigkeiten über Wirksamkeit oder Inhalt des 
Vertrages einen Vergleich schließen und den 
Veräußerungspreis rückwirkend mindern . . . . . .  155

BFH-Urteil vom 25. August 2009 – IX R 20/08
Aufwendungen im Zusammenhang mit der An-
schaffung eines Gebäudes sind – unabhängig 
davon, ob sie auf jährlich üblicherweise anfal-
lenden Erhaltungsarbeiten i.S. von § 6 Abs. 1 
Nr. 1a Satz 2 EStG beruhen – nicht als Erhaltungs-
aufwand sofort abziehbar, wenn sie im Rahmen 
einheitlich zu würdigender Instandsetzungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen i.S. des § 6 Abs. 1 
Nr. 1a Satz 1 EStG anfallen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

BFH-Beschluss vom 21. September 2009 – GrS 1/06
1. Aufwendungen für die Hin- und Rückreise 
bei gemischt beruflich (betrieblich) und privat 
veranlassten Reisen können grundsätzlich in 
abziehbare Werbungskosten oder Betriebsaus-
gaben und nicht abziehbare Aufwendungen für 
die private Lebensführung nach Maßgabe der 
beruflich und privat veranlassten Zeitanteile der 
Reise aufgeteilt werden, wenn die beruflich ver-
anlassten Zeitanteile feststehen und nicht von 
untergeordneter Bedeutung sind.
2. Das unterschiedliche Gewicht der verschie-
denen Veranlassungsbeiträge kann es jedoch im 
Einzelfall erfordern, einen anderen Aufteilungs-
maßstab heranzuziehen oder ganz von einer 
Aufteilung abzusehen.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86

BFH-Urteil vom 22. September 2009 – VIII R 63/06
Ein Autodidakt, der über Kenntnisse und Fä-
higkeiten verfügt, die in Breite und Tiefe denen 
eines Diplom-Informatikers entsprechen, kann 
einen ingenieurähnlichen und damit freien Beruf 
ausüben, wenn er Betriebs- und Datenübertra-
gungssysteme einrichtet und betreut. . . . . . . . . . .  180

BFH-Urteil vom 22. September 2009 – VIII R 79/06
Ein Autodidakt, der über Kenntnisse und Fä-
higkeiten verfügt, die in Breite und Tiefe denen 
eines Diplom-Informatikers entsprechen, kann 
als Leiter von IT-Projekten einen ingenieurähn-
lichen und damit freien Beruf ausüben.  . . . . . . . .  182

BFH-Urteil vom 22. September 2009 – VIII R 31/07
Ein als Systemadministrator tätiger Diplom-In-
genieur für technische Informatik kann einen 
freien Beruf ausüben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179
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BFH-Urteil vom 6. Oktober 2009 – IX R 14/08
1. Der Annahme eines zivilrechtlich wirksamen 
Treuhandverhältnisses steht nicht entgegen, 
dass dieses nicht an einem selbständigen Ge-
schäftsanteil, sondern – als sog. Quotentreu-
hand – lediglich an einem Teil eines solchen Ge-
schäftsanteils vereinbart wird.
2. Ein solcher quotaler Anteil ist steuerrechtlich 
ein Wirtschaftsgut i.S. des § 39 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 
AO und stellt damit einen treugutfähigen Gegen-
stand dar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

BFH-Urteil vom 22. Oktober 2009 – VI R 7/09
Aufwendungen für den behindertengerechten 
Umbau eines Hauses können als außergewöhn-
liche Belastungen abziehbar sein, wenn sie so 
stark unter dem Gebot der sich aus der Situation 
ergebenden Zwangsläufigkeit stehen, dass die 
etwaige Erlangung eines Gegenwertes in Anbe-
tracht der Gesamtumstände des Einzelfalles in 
den Hintergrund tritt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

BFH-Urteil vom 28. Oktober 2009 – VIII R 78/05
1. Lässt sich der Regelungsgehalt eines Verlan-
gens zur Vorlage von Unterlagen auch nicht 
durch Auslegung unter Berücksichtigung der 
dem Adressaten bekannten Umstände hinrei-
chend klar ermitteln, ist das Verlangen rechts-
widrig und nicht nach §§ 328 ff. AO vollstreckbar.
2. Ein Vorlageverlangen ist in der Regel über-
mäßig und damit rechtswidrig, wenn es sich auf 
Unterlagen richtet, deren Existenz beim Steuer-
pflichtigen ihrer Art nach nicht erwartet werden 
kann.
3. Vorlageverweigerungsrechte aus § 104 Abs. 1 
AO bestehen auch in der beim Berufsgeheimnis-
träger (Rechtsanwalt, Steuerberater usw.) selbst 
stattfindenden Außenprüfung, jedoch kann das 
FA grundsätzlich die Vorlage der zur Prüfung er-
forderlich erscheinenden Unterlagen in neutrali-
sierter Form verlangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118

BFH-Urteil vom 28. Oktober 2009 – VIII R 22/07
Zahlt ein Steuerpflichtiger, der einem Vermö-
gensverwalter Vermögen zur Anlage auf dem 
Kapitalmarkt überlässt, ein gesondertes Entgelt 
für die Auswahl zwischen mehreren Gewinnstra-
tegien des Vermögensverwalters, so ist das Ent-
gelt den Anschaffungskosten für den Erwerb der 
Kapitalanlagen zuzurechnen. . . . . . . . . . . . . . . . . .  234

BFH-Urteil vom 28. Oktober 2009 – VIII R 46/07
Die Differenz zwischen dem Einlagewert und 
den vor der Einlage bei den Überschussein-
kunftsarten bereits in Anspruch genommenen 
planmäßigen und außerplanmäßigen Absetzun-
gen ist Bemessungsgrundlage für AfA nach 
Einlage eines bisher im Privatvermögen befind-
lichen vermieteten Gebäudes in ein Betriebsver- 
mögen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238

BFH-Urteil vom 28. Oktober 2009 – IX R 17/09
Wird der Verkauf eines Anteils an einer Kapi-
talgesellschaft durch die Parteien des Kaufver-
trages wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage 
tatsächlich und vollständig rückgängig gemacht, 
kann dieses Ereignis steuerlich auf den Zeit-
punkt der Veräußerung zurückwirken. . . . . . . . . .  153

BFH-Urteil vom 10. November 2009 – VII R 6/09
Ein Kreditinstitut ist auch dann nur Zahlstelle 
und nicht zur Rückzahlung des vom FA auf ein 
vom Steuerpflichtigen angegebenen Girokonto 
überwiesenen Betrags verpflichtet, wenn es den 
Betrag auf ein bereits gekündigtes, aber noch 
nicht abgerechnetes Girokonto verbucht und 
nach Rechnungsabschluss an den früheren Kon-
toinhaber bzw. dessen Insolvenzverwalter ausge-
zahlt hat (Abgrenzung zu den Beschlüssen vom 
28. Januar 2004 VII B 139/03, BFH/NV 2004, 762, 
und vom 6. Juni 2003 VII B 262/02, BFH/NV 2003, 
1532).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90

BFH-Urteil vom 11. November 2009 – IX R 1/09
Arbeitgeber und Arbeitnehmer können den 
Zeitpunkt des Zuflusses einer Abfindung oder 
eines Teilbetrags einer solchen beim Arbeitneh-
mer in der Weise steuerwirksam gestalten, dass 
sie deren ursprünglich vorgesehene Fälligkeit 
vor ihrem Eintritt auf einen späteren Zeitpunkt 
verschieben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89

BFH-Urteil vom 24. November 2009 – VIII R 29/07
1. Wird ein Darlehen, zu dessen Besicherung An-
sprüche aus Kapitallebensversicherungen einge-
setzt werden, auf ein Kontokorrentkonto ausge-
zahlt, auf dem auch andere Zahlungseingänge 
verbucht werden, und werden über dieses Konto 
nicht nur die Anschaffung des Wirtschaftsguts, 
für welches das Darlehen aufgenommen wurde, 
sondern werden darüber auch andere Zahlungen 
geleistet, so erfüllt das Darlehen bereits wegen 
der Vermischung der Darlehensmittel mit ande-
ren Geldbeträgen nicht die Voraussetzungen des 
§ 10 Abs. 2 Satz 2 Buchst. a EStG.
2. Wird ein durch eine Kapitallebensversiche-
rung abgesichertes Darlehen teilweise steuer-
schädlich verwendet, sind die Zinsen aus der 
Lebensversicherung in vollem Umfang nach § 20 
Abs. 1 Nr. 6 EStG steuerpflichtig. . . . . . . . . . . . . . .  236

BFH-Urteil vom 27. Januar 2010 – IX R 59/08
Im Verlustentstehungsjahr nicht ausgeglichene 
Verluste sind in einen vorangegangenen, nicht 
festsetzungsverjährten Veranlagungszeitraum 
auch dann zurückzutragen, wenn für das Ver-
lustentstehungsjahr selbst bereits Festsetzungs-
verjährung eingetreten ist.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207

BFH-Urteil vom 16. März 2010 – VIII R 20/08
Schuldzinsen für die Anschaffung einer im Pri-
vatvermögen gehaltenen Beteiligung i.S. von 
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§ 17 EStG, die auf Zeiträume nach Veräußerung 
der Beteiligung oder Auflösung der Gesellschaft 
entfallen, können ab dem Veranlagungszeitraum 
1999 wie nachträgliche Betriebsausgaben als 
Werbungskosten bei den Einkünften aus Kapi-
talvermögen abgezogen werden (Änderung der 
Rechtsprechung). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  293

BFH-Beschluss vom 18. März 2010 – IX B 227/09
Es ist geklärt, dass Erwerbsaufwand im Zusam-
menhang mit Einkünften aus § 17 Abs. 1 und Abs. 4 
EStG nicht nach § 3c Abs. 2 Satz 1 EStG nur be-
grenzt abziehbar ist, wenn dem Steuerpflich tigen 
keinerlei durch seine Beteiligung ver mittelten 
Einnahmen zugehen (gegen BMF-Schrei ben – 
Nichtanwendungserlass – vom 15. Feb ruar 2010, 
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